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Sitzungsvorlage für den Gemeinderat bezüglich des Umgangs mit den Anmerkungen 
der Commission d’aménagement (CA) zum PAG-Projekt der Gemeinde Strassen 

Hinweis: Es werden nur diejenigen Aussagen der CA kommentiert, die gegebenenfalls eine 
Änderung des PAG-Projekts erforderlich machen. 

 

Plan sectoriel „Transport“ (PST) (Seite 4f.) 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Derzeit sind die „Couloirs“ als gemeindliche Ausweisung eingetragen. Man könnte 
auch die genannte nationale „piste cyclable“ als gemeindlich ausgewiesenen „Couloir“ 
eintragen. In diesem Zuge müsste auch der schriftliche Teil des PAG ergänzt werden. 

• Alternativ kann der „Couloir“ auch später eingetragen werden, sobald die „mise en 
cohérence“ mit den dann in Kraft getretenen „Plans sectoriels“ hergestellt wird. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die „Piste cyclable“ aus dem PST-Projekt sollte im PAG-Projekt als „Couloir pour 
projets de mobilité douce“ eintragen werden; zu diesem Zweck wird auch der 
schriftliche Teil des PAG ergänzt. 

 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Der als kommunale Ausweisung dargestellte „Couloir“ entlang der Route d’Arlon soll 
eine Bebauung der für einen durchgehenden ÖV-Korridor nötigen Flächen verhindern. 
Die Gemeinde verfolgt das Ziel der Bereitstellung des durchgängigen 
Transportkorridors zur Stadt Luxemburg schon bereits über 10 Jahre durch 
entsprechende Auflagen in Baugenehmigungen und ist damit auch gut voran 
gekommen. Diese Ausweisung im PAG soll dazu beitragen, dieses Ziel 
planungsrechtlich abzusichern.  

• In Kohärenz zu dem Projekt des PST sollte das SD „Bâtiself“ sowie die PAG-
Ausweisung überarbeitet werden und die gewünschten zusätzlichen Flächen als 
« Couloir pour projets routiers » ausgewiesen werden. Hierzu ist eine vorherige 
Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium erforderlich. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Im Rahmen dieser PAG-Prozedur sollen zunächst noch keine Änderungen in den 
Dokumenten zum NQ „Bâtiself“ vorgenommen werden. Diese sollen im Rahmen einer 
späteren punktuellen PAG-Änderung vorgenommen werden. Zuvor werden die Details 
der Planung mit den zuständigen Ministerien abgestimmt. 

 

Plan sectoriel „zones d’activités économiques“ (PSZAE) (Seite 5f.) 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

1. Die Ausweisung der kommunalen Gewerbezone ist zur Delokalisierung von 
bestehenden Betrieben in der Gemeinde notwendig. 

2. Der PSZAE ist noch nicht in Kraft. Eine Ausweisung einer ZAER hätte einen weiter 
erhöhten Flächenverbrauch zur Folge. 

3. Der im avis der CA zitierte Artikel 7 des PSZAE-Projekts wird durch die Ausweisung 
der kommunalen Zone im Bereich „Seiwecht“ (NQ Kiem) respektiert. 

Es wird daher vorgeschlagen, die ZAER erst auszuweisen, wenn der PSZAE in Kraft getreten 
ist. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Zum derzeitigen Zeitpunkt soll die regionale Gewerbezone noch nicht ausgewiesen 
werden. Die ausgewiesene kommunale Gewerbezone soll im PAG-Projekt bestehen 
bleiben. Es ergibt sich daher keine Änderung des PAG-Projekts. 
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Partie graphique: 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

 
Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die genannte „Fragmentierung“ wurde in der Regel in den NQs vorgenommen, um eine 
Nutzungstransition zu den umgebenden „Quartiers existants“ zu erreichen. 

In den „Quartiers existants“ selbst wurde insbesondere dem Bestand Rechnung getragen 
sowie dem durch den PAG en vigueur vorgegebenen Planungsrecht, das im Rahmen der 
Erarbeitung einer PAG-Refonte ebenfalls zu berücksichtigen ist. 

Insbesondere aufgrund der vielen Umbaugebiete, die als NQ ausgewiesen wurden, ist nicht 
nachvollziehbar, wie die CA zu der Interpretation gelangt, dass die Bestandssituation 
eingefroren werden solle. 

Auch ist nicht nachvollziehbar, warum die CA die ortsangepasste Unterscheidung der Dichte 
der Zonen kritisiert. So wurde im Rahmen der Gesetzesnovellierung seit 2011 eine 
Entkoppelung der Zonennutzung von der Zonendichte vorgenommen. Wenn nun alle Zonen 
eines Typs gleich dicht sein sollen, stellt sich die Frage, warum diese Entkoppelung in den 
RGDs vorgenommen wurde. 

Das Bestehen der angemerkten „Fragmentierung“ von Zonen sollte trotzdem noch einmal 
kritisch überprüft werden. Insbesondere die Nutzungsmischung sollte in den zentralen 
Bereichen der Gemeinde im PAG festgelegt werden, beispielsweise durch eine entsprechende 
Bestimmung im schriftlichen Teil. Der Hinweis der CA auf die Ziele des art. 2 loi ACDU ist 
hierbei als klare Aufforderung zu verstehen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Eine Nutzungsmischung in den gemischten Bauzonen sollte durch entsprechende 
Bestimmungen im schriftlichen Teil des PAG-Projekts (MIX-u) sichergestellt werden. 
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Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Das Problem der schwierigen Lesbarkeit bei Überlagerung mehrerer Zonen ist bekannt. Die 
Darstellung der Zonen wird durch art. 3 (1) RGD-PAG vorgegeben. Dies wird durch das PAG-
Projekt respektiert. Eventuell können Darstellungen aus Gründen der Lesbarkeit verändert 
werden. Wenn beispielsweise eine größere Skalierung der überlagernden Schraffuren 
zulässig ist, kann dies zu einer besseren Lesbarkeit beitragen, jedoch kann eine zu grobe 
Skalierung dazu führen, dass die Signatur auf kleinen Zonen nicht mehr als Schraffur 
erkennbar ist. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird die Skalierung einzelner „Zones superposées“ 
verändert, ohne eine Inkohärenz mit der „légende-type“ zu erzeugen. 

 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Diese Informationen sollten ergänzt werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Grundlagenpläne der Nachbargemeinden werden ergänzt. 
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Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

1. Direkt an der Route d’Arlon besteht im PAG-Projekt keine einzige HAB-2-Zone, 
sondern ausschließlich gemischte Bauzonen oder Bürozonen (SPEC-ad) 

2. Falls gemeint sein sollte, dass die gesamten Baublöcke entlang der Route d’Arlon als 
MIX-Zonen ausgewiesen werden sollten, wird hiermit zu bedenken gegeben, dass 
dann ja auch in den Sekundärstraßen (Rue du Kiem, Rue des Romain) übermäßig 
viele Arbeitsplätze entstehen könnten, dies ist städtebaulich nicht empfehlenswert 
(Verkehrs- und Lärmbelastung in den Sekundärstraßen). 

3. Ein Minimum an „Nicht-Wohnnutzung“ in den MIX-Zonen sollte wie von der CA 
gewünscht im schriftlichen Teil des PAG festgehalten werden. 

4. N.B.: Die Nutzungszonen wurden so ausgewiesen, dass Nutzungen mit einem hohen 
Arbeitsplatzpotenzial eher dort liegen, wo die Qualität des öffentlichen Transports hoch 
ist (resp. einfacher erhöht werden kann), da diese Nutzungsformen (Büros) den 
größten Einfluss auf die Verkehrsmengen haben und eher nicht die Wohnnutzung wie 
es die Aussage der CA suggeriert. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Abgesehen von der Sicherstellung der Ansiedlung anderer Nutzungen als Wohnen in 
den MIX-u-Zonen werden auf Basis dieser Aussage der CA keine Änderungen 
durchgeführt. 

 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Ansiedlung anderer Nutzungszonen als Wohnen in diesem Bereich ist mit den 
politisch Verantwortlichen zu diskutieren. Die Nähe zur Autobahn und zum 
Kreisverkehr spricht eher für Nicht-Wohnnutzung. Im Sinne eines besseren Übergangs 
zur Landschaft sowie hinsichtlich der dort bestehenden Qualität des öffentlichen 
Transports spricht die Lage eher für Wohnnutzung. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Vor dem Hintergrund der Aussagen der Stellungnahme des Umweltministeriums zum 
PAG-Projekt sowie der Gespräche mit Reklamanten, die im genannten Bereich 
Flächen besitzen, wird der direkt am Kreisverkehr liegende Bereich als Spezialzone für 
die Ansiedlung eines Hotels ausgewiesen. 

• Ferner wird ein durchgehender Grünzug durch Ausweisung von „Zones de verdures“ 
sichergestellt. 

• Die Perimetererweiterung des Gebiets „Schleidberg“ wird zurückgenommen. 

 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Dieser Vorschlag sollte berücksichtigt werden (siehe auch Stellungnahme des 
MECDD-DE zu PAG/SUP). 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die genannten Flächen im Bereich „rue des Carrefours/rue des Muguets“sowie östlich 
der „Val des Roses“ sollen als VERD klassiert werden. 

• Die genannten Flächen im Bereich der Mairie und der rue Feyder sollen nicht als 
Grünzonen, sondern weiterhin als BEP ausgewiesen bleiben, um eine flexible 
Nutzbarkeit der Flächen im Rahmen des Neuordnungsprojekts des Ortskerns zu 
ermöglichen. 
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Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Beide Plätze wurden im PAP „Pescher IV“ (Réf. 16262) als „zone de place“ definiert, 
um multifunktionelle, öffentliche Flächen zu schaffen. Unterirdisch sind in Teilbereichen 
Retentionsbecken zulässig. 

• Da die genannten Retentionsbecken nicht konform zur BEP-ep sind, wird hiermit 
vorgeschlagen, beide Plätze als BEP zu zonieren oder die weiße Fläche 
beizubehalten. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der nördliche Platz soll auf der tatsächlichen Platzfläche als BEP ep klassiert werden, 
die umlaufenden Straßen sollen weiß bleiben. 

• Der südliche Platz wird weiterhin als weiße Fläche ausgewiesen. 

 
Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Basierend auf der Stellungnahme wird vorgeschlagen, nur das Gebäude als Bauzone 
auszuweisen. Ferner könnte hierfür eine spezielle „REC centre équestre“ ausgewiesen 
werden, die keine Nutzung in Form von „tourisme rural“ und „vente à la ferme“ 
beinhaltet. Im PAP „Quartier existant“ muss eventuell ebenfalls eine Differenzierung 
der Quartiere erfolgen, um die Dimensionen der zulässigen Gebäude genauer zu 
limitieren, sodass keine erheblich negative Auswirkung auf das Landschaftsbild und 
die angrenzende Natura 2000-Zone erzeugt wird. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Es wird nur das Gebäude als Bauzone ausgewiesen („REC centre équestre“). Dabei 
wird links und rechts des Gebäudes ein Abstand von 5m bis zur « Zone agricole » 
vorgesehen, damit die Abstände laut PAP QE eingehalten werden können. 

• Im schriftlichen Teil des PAG wird eine Unterscheidung zwischen „REC tourisme rural“ 
(für den Bauernhof Kandel) und „REC centre équestre“ getroffen. 
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Nord-Ausfahrt Pescher 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 
Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Der Korridor wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Rahmen der 
Zulassungsprozedur des PD / PAP „Pescher 4-6“ gefordert und stellt eine wesentliche 
Bedingung für die Akzeptanz des Ausbaus des nördlichen Teils des Baugebietes dar. 

• Vor dem Hintergrund der Stellungnahme wird vorgeschlagen, diese Thematik direkt 
mit dem Umweltministerium zu erörtern, da der Rekultivierungsplan der Deponie zur 
Erstellung der Straße abgeändert und vom Umweltministerium genehmigt werden 
müsste. 

• Die Frage der Notwendigkeit der Nord-Ausfahrt Pescher könnte von einem 
Verkehrsplanungsbüro untersucht werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der zugunsten einer „Nordausfahrt“ ausgewiesene „Couloir pour projets routiers“ im 
Bereich der aufgefüllten Deponie soll im PAG-Projekt beibehalten werden.  

 

Cours d’eau 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Der Hinweis der CA sollte berücksichtigt werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Für den „Aalbach“ sollte eine ZSU „cours d’eau“ ausgewiesen werden 
• Für den Zufluss im Bereich „Rausch“ wird derzeit eine Verlegung geprüft, daher sollte 

hier keine ZSU ausgewiesen werden. 
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Protection de l’environnement construit 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Es wird der Gemeinde geraten, einen Großteil der in der Anhangliste verzeichneten 
Gebäude im PAG-Projekt entsprechend einzutragen. 

• Der Hinweis der CA auf die Ziele des art. 2 loi ACDU ist hierbei als klare Aufforderung 
zu verstehen. Im Extremfall könnte das PAG-Projekt nicht genehmigt werden. 

• Welche dieser Gebäude geschützt werden sollen, ist aber im Einzelfall zu prüfen und 
zu entscheiden. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, ob 
die Ausweisung eines Gebäudes als „construction à conserver“ nicht mit anderen 
Zielen des PAG-Projekt konkurriert - z.B. der Sicherstellung eines durchgehenden 
Korridors für den öffentlichen Transport entlang der Route d’Arlon oder dem Ziel einer 
städtebaulichen Neuordnung. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Es sollen im Vergleich zur Version „saisine“ des PAG-Projekts keine zusätzlichen 
Gebäude unter Schutz gestellt werden. 

• Der Schöffenrat benötigt vorher zusätzliche Erläuterungen seitens der „Commission 
d’aménagement“ resp. des „Service des sites et monuments“ zu den einzelnen 
Gebäuden. Wenn man unter den jetzigen Voraussetzungen die seitens der CA 
geforderten Gebäude unter Schutz stellt, riskiert man zum einen 
Schadensersatzforderungen der betroffenen Eigentümer, zum anderen möchte man 
den Eigentümern nicht zumuten in der zweiten Reklamationsphase, die mit 15 Tagen, 
deutlich kürzer ist als die erste, eine Reklamation an die Ministerin erstellen zu müssen.  

• Sobald man seitens der Behörden vollständige Begründungen zum Schutz der 
einzelnen Gebäude erhalten hat, wird auf dieser Basis eine punktuelle PAG-Änderung 
vorbereitet, um einen adäquaten Schutz der schutzwürdigen Gebäude zu 
gewährleisten. 
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Nouveaux quartiers - Allgemeines 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

1. Die städtebauliche Tauglichkeit der vorgenommenen Zonierung wurde im Rahmen der 
Erarbeitung der schémas directeurs mittels der Erstellung von Baustrukturentwürfen 
nachgewiesen. 

2. Diese Baustrukturentwürfe wurden ebenso wie die schémas directeurs in einem langen 
Prozess mit kommunalen Kommissionen und den Bürgern abgestimmt und spiegeln 
somit konkret den politischen Willen zur gemeindlichen Entwicklung wider. 

3. Eine Typologiemischung ist wesentlicher Bestandteil der meisten NQ, dies ist in den 
schémas directeurs vorgegeben. 

4. Dass im Wesentlichen Mehrfamilienhaustypen, ausgedrückt durch die Ausweisung von 
HAB-2-Zonen entstehen, ist folgenden Gründen geschuldet: 

a. Es ist Aufgabe der Gemeinde Strassen als wichtige Wohngemeinde vor dem 
Hintergrund fehlender Wohnungen in der Agglomeration der Stadt Luxemburg 
verstärkt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 

b. Mehrfamilienhäuser fügen sich in der Regeln besser in benachbarte 
Bürotypologien ein. 
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c. Mehrfamilienhäuser werden dort erstellt, wo eine gute Erschließung durch den 
öffentlichen Transport besteht, resp. zu erstellt werden kann. 

5. N.B.: Die durchschnittliche, maximale Wohnungsdichte aller „Nouveaux quartiers“ 
beträgt 44 WE/ha. 

Zusammenfassend wird vorgeschlagen, im Einzelfall zu prüfen, in welchen NQ eine höhere 
Quote von Einfamilienhaustypologien sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang kann auch die 
Wohnungsdichte etwas nach unten angepasst werden, Werte von maximal 70 WE/ha 
scheinen aber für eine im Verstädterungsprozess befindliche Gemeinde wie Strassen recht 
niedrig angesetzt zu sein (dies vor dem Hintergrund aktueller PAP in Strassen, hoher 
Wohnungspreise und großem Bedarf an Wohnungen). Auch für eine Tragfähigkeit des 
hochfrequenten ÖPNV-Korridors (Tramlinie Mamer-VdL) ist eine kritische Masse notwendig, 
die neben der Ansiedlung von Arbeitsplätzen auch durch die Ansiedlung entsprechend vieler 
Wohneinheiten geschafft werden kann. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Um eine bessere Nachvollziehbarkeit der Zonierung in den „Nouveaux quartiers“ zu 
schaffen, sollen die Baustrukturpläne in die „fiches techniques“ der schémas directeurs 
integriert werden. 

• Um der Forderung nach einem Minimum an Einfamilienhäusern in den „Nouveaux 
quartiers“, die als HAB-2 und als MIX-u ausgewiesen sind, entgegenzukommen, wird 
vorgeschlagen, diesen Minimalanteil im schriftlichen Teil des PAG zu verankern. Für 
bestehende PAP, die diese Werte nicht erfüllen sowie Bereiche, deren gewünschte 
Baustruktur dies nicht ermöglicht, werden Ausnahmen zugestanden. 

 

Schémas directeurs 

Plan d’ensemble / tableau récapitulatif 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Sofern von der Gemeinde gewünscht, könnte eine solche Übersicht erarbeitet werden. 
Diese Übersicht sollte dann allerdings immer überarbeitet werden, wenn eine PAG-
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Änderung bezüglich der NQ vorgenommen wird. Ansonsten bleibt diese Übersicht nur 
eine Momentaufnahme. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Es wird ein Übersichtsplan sowie eine Übersichtstabelle für die schémas directeurs 
erstellt. 

• Die Baudichtekoeffizienten sowie die PAG-Zonierung werden nicht in die SD 
aufgenommen. Diese werden im PAG-Projekt dargestellt. 

 

Sprache in den schriftlichen Teilen der SDs 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Es wird vorgeschlagen, die Sprache der Überschriften sowie die Inhaltsangabe 
ebenfalls auf Deutsch zu verfassen.  

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Überschriften und Inhaltsangabe werden auf Deutsch verfasst. 

 

Planausschnitt PAG 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Sofern von der Gemeinde gewünscht, kann ein solcher Planausschnitt in den 
schriftlichen Teil des jeweiligen SD aufgenommen werden. Dieser Ausschnitt und damit 
das SD ist dann allerdings immer dann zu überarbeiten, wenn eine noch so kleine 
PAG-Änderung im betreffenden Bereich durchgeführt wird, selbst wenn diese keine 
Auswirkung auf die planerischen Inhalte des SD hat. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der genannte PAG-Planausschnitt sollte nicht im schriftlichen Teil des SD eingefügt 
werden. 

 

Baustrukturentwürfe im SD 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Solche Pläne wurden im Rahmen der Erarbeitung der SD erstellt, um die Machbarkeit 
der Aussagen des SD sowie die Realitätsnähe der PAG-Koeffizienten nachzuweisen. 
Die Pläne wurden sowohl den kommunalen Kommissionen als auch den Bürgern 
vorgestellt. 

• Es wurde allerdings bewusst darauf verzichtet, diese Pläne in den SD zu integrieren, 
um bei einer schematischen Planungssprache zu bleiben. 

• Sofern seitens der Gemeinde gewünscht, könnten die Baustrukturpläne, 
Typologiepläne und Nutzungspläne in die schriftlichen Teile der SD integriert werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Baustrukturentwürfe werden als Abbildung in den schriftlichen Teil des SD 
integriert. 

 

Fotos von Beispielprojekten in den SD 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Fotos dienen der Illustration der Aussagen im Text. Sie erheben nicht den 
Anspruch, stets die optimale Lösung aufzuzeigen, sondern sie illustrieren 
Möglichkeiten im Sinne der gängigen Praxis. Sie verfolgen die Absicht, eine gewisse 
Grundqualität aufzuzeigen, nicht jedoch in jedem Bereich der Gemeinde ein 
Modellprojekt zu implementieren. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die bestehenden Beispielbilder werden beibehalten. 
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Lage der Retentionsbecken im grafischen Teil 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Wo die Lage der Retentionsbecken im grafischen Teil nicht dargestellt ist, ist diese 
zumindest im schriftlichen Teil des jeweiligen SD beschrieben. Sofern von der 
Gemeinde gewünscht kann die Lage im grafischen Teil ergänzt werden. 

• N.B.: In der Typenlegende des RGD zum Inhalt eines SD sind Retentionsbecken nicht 
aufgeführt, was impliziert, dass dies kein standardmäßig zu repräsentierendes 
Planungselement darstellt. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Lage der Retentionsbecken wird in den grafischen Teilen der SDs ergänzt. 

 

Erschließung durch Sackgassen in manchen SD 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Zunächst ist festzustellen, dass alle SD mittels Fußwegeverbindungen an die 
benachbarten Quartiere angebunden werden sollen. Dieses ist in den Plänen vermerkt. 
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass eine Verbindung mit den umliegenden 
Gebieten realisiert wird. Neben der grafischen Darstellung ist dies auch in den 
zugehörigen schriftlichen Teilen zum SD so formuliert. Dieser Bestandteil der 
verkehrlichen Konzepte der SD ermöglich so auch die Schaffung kurzer Wege, 
welches ein Grundprinzip des PAG-Projekts der Gemeinde Strassen ist. 
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• Ferner ist die Erschließungsform einer Sackgasse vor allem in denjenigen Fällen 
gewählt worden, wo Durchgangsverkehr zu benachbarten, bestehenden Vierteln 
vermieden werden soll („Schleichverkehr“), zum Zweck der Schaffung guter 
Lebensverhältnisse. 

• Es wird vorgeschlagen, im Fall einer „Sackgassen“-Erschließung auf eine Plansignatur 
zu verzichten, welche die Anmutung eines Wendehammers hat, um keine 
Missverständnisse bezüglich der gewünschten Qualität des öffentlichen Raums 
aufkommen zu lassen. Des Weiteren scheint es sinnvoll zu sein, die 
Baustrukturentwürfe in die schriftlichen Teile des SD zu integrieren. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• In den betreffenden schémas directeurs wird die Plansignatur geändert 
• In allen schémas directeurs werden die Baustrukturentwürfe ergänzt. 

 

SD „route d’Arlon – Carrefours“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Dichteangabe DL 130 ergibt sich aus einem Baustrukturentwurf, der die 
bestehenden Dichten und Bautypologien, die an der route d’Arlon bestehen, aufgreift 
und fortschreibt. Der verhältnismäßig hohe DL-Wert hängt auch damit zusammen, 
dass es rentabel für Inverstoren sein soll, die Bestandsbebauung durch eine 
Neubebauung zu ersetzen, die sich an die kommunale Zielvorgabe anpasst, den 
ÖPNV-Korridor entlang der route d’Arlon zu schaffen. Dies beinhaltet auch die 
Kompensation der durch den Rückversatz der Bebauung entstehenden Verlust an 
Baufläche. Außerdem soll die hohe Wohndichte die kritische Masse für die geplante 
Tram-Linie schaffen. 

• Wenn die Gemeinde mit der reduzierten Wohneinheiten-Dichte einverstanden ist, kann 
jedoch auch eine Reduktion auf 110 DL stattfinden. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Abgesehen von der Einfügung des Baustrukturplans in den schriftlichen Teil wird an 
diesem schéma directeur keine Änderung durchgeführt. 

 
SD „route d’Arlon – centre sud-est“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Unterteilung ist der bestehenden rue de la Poste geschuldet, die als öffentliche 
Straße erhalten und nicht in die PAP-Zonen integriert werden soll. 

• Die Unterteilung soll ferner einer Anpassung an die bestehenden Baustrukturen 
dienen. So liegt an der südlichen Straßenseite der rue des Romains, gegenüber der 
östlichen HAB-2-Zone eine relativ dichte Baustruktur vor, die aufgegriffen werden soll, 
während westlich der rue de la Poste ein Übergang zur niedrigeren Bebauung 
geschaffen werden soll. 

• Die nach Baufeld unterschiedliche Dichte ergibt sich aus einem Baustrukturentwurf, 
der die bestehenden Dichten und Bautypologien aufgreift und fortschreibt. 

• Die Stichstraßen, die hier von der CA kritisiert werden, entspringen der grundsätzlichen 
Idee, die Gebäude, die direkt an die route d’Arlon grenzen, von hinten zu erschließen, 
zugunsten der Performanz des ÖPNV-Korridors, der nicht durch Zufahrten zu den 
einzelnen Grundstücken gestört werden soll. Da diese Erschließungen jedoch auch als 
Privatweg gestaltet werden können, könnte man die Straßensignatur auch weglassen 
und nur eine Fußwegesignatur Richtung Centre Barblé eintragen. 

• Die Fußwegesignatur westlich entlang der rue de la Poste soll ausdrücken, dass im 
Zuge der Neubebauung eine Fußwegepromenade auf den jetzt noch privaten Flächen 
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angelegt werden soll, um eine großzügige Verbindung zwischen dem Ortszentrum um 
das Rathaus und der route d’Arlon zu schaffen. Da die rue de la Poste sehr schmal ist 
und auch der KFZ-Erschließung dienen muss, wurde eine zusätzliche 
Fußwegepromenade vorgesehen.  

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Aufgrund von Reklamationen werden Parzellen aus dem Geltungsbereich des schéma 
directeur ausgeschlossen. Infolgedessen werden die Baudichtekoeffizienten sowie der 
Baustrukturplan angepasst. Der Baustrukturplan wird zudem in den schriftlichen Teil 
des schéma directeur integriert. 

 

SD „route d’Arlon – centre sud“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die gewünschte Fassadengliederung zwecks maßstäblicher Anpassung an die 
Bestandsbebauung ist stadtgestalterisch sinnvoll, es ist jedoch fraglich ob dies in der Realität 
stattfinden wird. 

Wenn die Gemeinde damit einverstanden ist, kann eine Pflicht zur Fassadengliederung in 6 
Teile im Textteil des SD vorgeschrieben werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Im schriftlichen Teil des SD wird eine vertikale Fassadenstrukturierung 
vorgeschrieben. Eine Einteilung des Gebietes in einzelne Baulose entsprechend der 
derzeitigen Bestandssituation wird jedoch nicht vorgegeben, um eine effiziente 
Bebauung (z.B. durch ein Mehrfamilienhaus) und eine effiziente Erschließung (z.B. 
Tiefgaragenzufahrt von der rue de l’Eglise aus) zu ermöglichen. 
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SD „route d’Arlon – centre sud-ouest“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Das SD sieht nicht vor, an die rue Marguerite Thomas-Clement anzubinden, da der PAP 
„Carpel 2“ keine Straßenverbindung Richtung Westen vorsieht. 

Die Straßenplanung des SD geht davon aus, dass der Gebäudekomplex 8-16 rue de la 
Chapelle langfristig durch eine neue Bebauung ersetzt wird. Daher befindet sich die 
Straßenanbindung nicht so weit nördlich wie in der Skizze der CA dargestellt. Vielmehr verfolgt 
das SD die Absicht, die Einmündung der rue Henri Dunant in die rue de la Chapelle 
fortzuschreiben und eine Kreuzungssituation zu schaffen, ohne Versatz zur rue Dunant. 
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Die Straße, die den Nordteil des Gebietes erschließt, folgt der grundlegenden Absicht, die 
Gebäude, die direkt an die route d’Arlon grenzen, von hinten zu erschließen, zugunsten der 
Performanz des ÖPNV-Korridors, der nicht durch Zufahrten zu den einzelnen Grundstücken 
gestört werden soll.  
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Abbildungen: Überlagerung SD, PAP Carpel 1 und PAP Carpel 2 

 
Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der südliche Teil des Plangebietes, der das große Mehrfamilienhaus in L-Form 
umfasst, wird aufgrund von Reklamationen seitens der Bewohner aus dem SD 
herausgenommen und als PAP QE (QE 2) ausgewiesen. 

• Die Erschließungsstraße, die von der rue de la Chapelle in das Gebiet hinein führt, wird 
soweit nach Norden verschoben, dass sie die Gebäude an der route d’Arlon von Süden 
erschließen kann. 

• Das gesamte, im SD verbleibende Plangebiet wird als MIX-u ausgewiesen. 
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SD „route d’Arlon – centre nord-est“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Das Gebäude 122, rt. d. Arlon stellt ein historisches Gebäude dar, das man als 
schützenswert einschätzen kann 

.  

• Die gestalterische Qualität im Falle eines „Einbauens“ in eine Neubebauung ist jedoch 
kritisch zu hinterfragen. Auch befindet es sich innerhalb des Korridors, der für die 
ÖPNV-Achse freigestellt werden soll. 

• Nach Abwägung der Belange kann man zu dem Ergebnis kommen, dass ein Erhalt 
des Gebäudes nicht vordringlich ist. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Das genannte Gebäude wird nicht als „construction à conserver“ eingetragen. 
• Eine Erschließung aus dem Gebiet Pescher 4 ist nicht möglich, da dieser PAP keine 

öffentlichen Flächen in diesem Bereich vorsieht. 
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SD „Pescher 5 & 6B“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

Um die Begrenzung des Bodenverbrauchs gemäß Nachhaltigkeitsplan einzuhalten, hat die 
Gemeinde das Gebiet – neben anderen Gebieten - mit einer „Zone d’aménagement différé“ 
belegt. 

Der nördliche Straßen-Korridor wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Rahmen der 
Zulassungsprozedur des PD / PAP Pescher gefordert und stellt eine wesentliche Bedingung 
für die Akzeptanz des Ausbaus des nördlichen Teils des Baugebietes dar. Es sollte mit dem 
Umweltministerium eine Lösung gesucht werden, wie man diese Ausfahrt in das 
Renaturierungsprojekt der Deponie integrieren kann.  

In den textlichen Festsetzungen zu den „Servitudes EV“ ist vermerkt, dass „réseaux routiers“ 
zulässig sind.  

Im PD Pescher befinden sich Doppelhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser, wodurch 
eine typologische Mischung durchaus gegeben ist. Im Sinne einer städtebaulichen Ordnung 
sind die verkehrsintensiveren Residenzen jedoch vorwiegend an der zentralen Straße bzw. im 
Umfeld des Quartierszentrums gruppiert, während an den untergeordneten, periphereren 
Straßen die Doppel- und Reihenhäuser angeordnet sind. Eine komplett disperse 
Durchmischung der Typologien erscheint im Sinne einer städtebaulichen Grundordnung nicht 
zielführend. 

 
Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Um die vorliegenden PAP-Projekte umsetzen zu können, wird die ZAD-Zone 
aufgehoben. 

• Eine Änderung der Nutzungszonen im PAG-Projekt wird nicht vorgenommen, um nicht 
die Akzeptanz der umliegenden Einwohner gegenüber dem Projekt zu gefährden. 

• Der „Couloir pour projets routiers“ wird beibehalten. 
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SD „Pottemt-Bolleschmuer“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Das SD basiert auf einem Strukturkonzept, welches mit den Gemeindegremien 
diskutiert und optimiert wurde. Es wurde eine Dichte- und Nutzungstransition zu den 
umgebenden „Quartiers existants“ vorgesehen sowie im Sinne einer städtebaulichen 
Ordnung die verkehrsintensiveren Mehrfamilienhäuser vorwiegend an den 
Quartierssammelstraßen bzw. im Umfeld des Quartierszentrums zu gruppiert, während 
an den untergeordneten, periphereren Straßen weniger dichte Typologien angeordnet 
wurden. Eine komplett disperse Durchmischung der Typologien erscheint im Sinne 
einer städtebaulichen Grundordnung nicht zielführend. 

• Da die Gemeinde darüber entscheidet, ob sie einen PAP akzeptiert oder nicht, verbleibt 
die Kontrolle über die städtebauliche Qualität sowie die typologische Mischung in ihrer 
Hand.  

• Die Ausweisung einer HAB1-Zone statt einer HAB2 Zone erscheint in Verbindung mit 
dem im voranstehenden Satz beschriebenen Umstand und unter Einbezug der 
Tatsache, dass in beiden Zonen-Typen jeweils ca. 50% der jeweils anderen Typologie 
möglich sind, als diskussionswürdig. Auch vor dem Hintergrund der zentralen Lage der 
Gemeinde und dem Bedarf an einer kritischen Masse für den ÖPNV-Korridor entlang 
der route d’Arlon erscheint eine großflächige Ausweisung von HAB-1 als fragwürdig. 

• Bei einer folgenden PAP-Zulassungsprozedur bestünde zudem das Risiko, dass 
seitens der Bürgerschaft die Vortäuschung falscher Entwicklungsabsichten bemängelt 
wird, wenn im PAG-Projekt Einfamilienhaus-Wohnzonen ausgewiesen werden, im 
PAP-Projekt dann aber eine starke Prägung durch Mehrfamilienhäuser ermöglicht 
wird. 

• Bzgl. Teilbereich 4: Die Ansiedlung anderer Nutzungszonen als Wohnen ist mit den 
politisch Verantwortlichen zu diskutieren. Die Nähe zur Autobahn und zum 
Kreisverkehr spricht eher für Nicht-Wohnnutzung. Im Sinne eines besseren Übergangs 
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zur Landschaft sowie hinsichtlich der dort bestehenden Qualität des öffentlichen 
Transports spricht die Lage eher für Wohnnutzung. 

• Bzgl. Teilbereich 2b: Die Tiefe beträgt 30m, was ausreichend sein sollte, um 
angemessene Hausgärten zu generieren. 

• Das Straßensystem wurde im Rahmen eines Strukturkonzeptes entwickelt und ist 
zweckdienlich. Es umgibt einen zentralen Grünzug, der so durchgängig wie möglich 
sein soll und so wenig wie möglich von Straßen zerschnitten werden soll. Ein 
verzweigteres Straßensystem oder ein System mit Längs- und Querachse würden 
diesem Ziel entgegenstehen. 

• Ferner ist in Anbetracht der Ausweisung im PAG en vigueur zu bedenken, dass bei 
Berücksichtigung des avis der CA heute bebaubare Flächen als „Zone verte“ 
ausgewiesen würden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Es wird ein Strukturkonzept-Plan in den schriftlichen Teil des SD integriert. 
• Der Bereich „Pottemt-Bolleschmuer – partie 4“ wird aufgrund der Reklamation 

« Wickler Frères Sàrl » nicht als ZAD ausgewiesen. Ferner wird ein Grünzug in diesem 
ausgewiesen und das NQ entsprechend verkleinert. Die Flächen unmittelbar nördlich 
der verlegten « Chaussée Blanche » werden zu dem NQ „Pull“ hinzugenommen. 

• Im Norden am Kreisverkehr wird aufgrund der Reklamation « Kandel » eine NQ / SPEC 
Hôtel ausgewiesen. Hierfür wird ein eigenes SD erarbeitet. 

 
SD „Pull“ + „Rue des Carrières – partie 2“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Es ist von den politisch Verantwortlichen zu entscheiden, ob das gesamte Gebiet 
Grünzone bleiben soll. Aus planerischer Sicht scheint es jedoch nicht grundsätzlich 
unzumutbar, angrenzend an eine Umgehungsstraße zu bauen, wenn 
Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen werden. 

• Die Dichte wurde von einem Strukturentwurf abgeleitet, der aus Reihenhäusern, 
freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhäusern besteht. Diese Typologie wird 
als angepasst an die umgebende Bebauung erachtet. 
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• N.B.: Ferner ist der avis MECDD-SUP / MECDD-PAG zu dieser PAG-Ausweisung zu 
beachten. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Das Gebiet „Pull“ bleibt wie vorgesehen bestehen. 
• Das Gebiet „Rue des Carrières – partie 2“ wird nicht als Bauzone sondern als „Zone 

agricole“ ausgewiesen. 
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SD „Schleidberg“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Dass es sich bei der vorgesehenen Bauzonenerweiterung im Bereich Schleidberg um 
eine städtebaulich wenig kohärente Ausweitung des Bauperimeters handelt ist 
unbestritten.  

• Allerdings bietet sich diese Fläche für sozialen Mietwohnungsbau an, da die Fläche im 
Besitz der Gemeinde ist.  

• Da aufgrund der Bestimmungen des Naturschutzgesetzes Gebäude für Gemeinbedarf 
unter Umständen in der „zone verte“ genehmigt werden können, könnte das zu 
verlegende Gebäude der Scouten eventuell in der „Zone de verdure“ untergebracht 
werden. Die heute bereits innerhalb des Bauperimeters liegende Fläche könnte dann 
als Standort für die sozialen Mietwohnungen fungieren – mit kleinerer Fläche, dafür 
eventuell mit höherer Baudichte. Diese Vorgehensweise sollte mit dem 
Umweltministerium vorher abgestimmt werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Fläche sollte analog zum Bauperimeter-Verlauf des PAG en vigueur 
zurückgeschnitten werden. Das Gebäude der Pfadfinder wird in Absprache mit dem 
Umweltministerium außerhalb des Bauperimeters untergebracht. 

• Die im Bauperimeter verbleibende Fläche wird als BEP / QE 3 ausgewiesen 
• Das schéma directeur wird aufgehoben 

 

SD „Rue Follereau“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Das Strukturkonzept für dieses Gebiet sieht 3 Mehrfamilienhäuser und 2 Einfamilien-
Doppelhäuser vor. Die Mehrfamilienhäuser sollen einer möglichst großen Zahl an 
Bewohnern die Vorzugslage am Park zugänglich machen. Dies soll dadurch 
gewährleistet werden, dass einerseits aufgrund der kompakteren Wohntypologie des 
Mehrfamilienhauswohnens mehr Bewohner von der guten Wohnlage profitieren 
können und andererseits die Punktbauten am Park den Durchblick auf den Park auch 
für die westlich angrenzenden, bestehenden Reihenhäuser besser offen halten, als 
dies Reihenhäuser tun würden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Das Gebiet wird als „Zone d’habitation 1“ ausgewiesen. 
• Die nördliche Teil-Fläche von Parzelle 66/1978 wird gemäß Reklamation in das SD 

integriert. 
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SD „Mère Teresa“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die vorgeschlagene Zufahrt von Süden ist im Rahmen der Vorarbeiten diskutiert 
worden. Da jedoch das Gelände 176 rue des Romains nicht zur Verfügung steht, wurde 
eine Erschließung anbindend an die rue Scheen Acht zurückbehalten. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Um nicht zu viele Ausfahrten auf die rue des Romains zu generieren, beabsichtigt die 
Gemeinde, keine Erschließung über Parzelle 33/3712 zu legen. 

• Aufgrund einer Reklamation wird der nördliche Anteil der Parzelle 36/2951 in das NQ 
„Mère Teresa“ aufgenommen. 

• Die Bebauungsdichte wird entsprechend dem ergänzten Baustrukturentwurf 
vorgenommen. 
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SD „Rue des Carrières – partie 1“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Dichte wurde von einem Strukturentwurf abgeleitet, der aus 20 Reihenhäusern, 6 
freistehenden Einfamilienhäusern und 10 Doppelhäusern besteht. Diese Typologie 
wird als angepasst an die umgebende Bebauung erachtet. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Eine Erhöhung der Wohndichte auf 30 WE/ha wird vorgesehen. 
• Die Planung wird an den Plan angepasst, der vom Büro PACT im Auftrag des Fonds 

du Logement erstellt worden ist. 
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SD „Kiem“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• In der HAB-2-Zone sind bereits zu einem beträchtlichen Anteil Einfamilienhäuser 
vorgesehen, daher die in Anbetracht der Lage recht geringe Wohnungsdichte von DL 
65. Es wird davon abgeraten, die Zone noch einmal zu unterteilen, auch um eine von 
der CA unerwünschte weitere „Fragmentierung“ von Zonen zu schaffen. 

• Die „Servitude TV“ wurde nicht mit dem Ziel ausgewiesen, bestehende Grünstrukturen 
zu schützen, sondern neue zu schaffen, in diesem Zusammenhang sei auf die 
Stellungnahme zum avis MECDD-PAG/SUP verwiesen. Sofern die Gemeinde der 
Ansicht ist, dass die Ausweisung der Grünzüge im schéma directeur ausreichend ist, 
kann auf die Ausweisung im PAG verzichtet werden. Dies hätte tatsächlich einen 
flexibleren Umgang im Rahmen der Erarbeitung der/des späteren PAP zur Folge. 

• Die entlang der Autobahn ausgewiesene SPEC-ad-Zone soll als baulicher Lärmpuffer 
für die östlich angrenzende Wohnzone dienen. 

Anpassungsvorschläge: 

1. Prüfung einer weiteren, leichten Absenkung der Wohnungsdichte durch Erhöhung des 
Einfamilienhausanteils 

2. Darstellung der Baustrukturentwürfe im schriftlichen Teil des SD 
3. Verschwenkung, langer, gerader Straßenachsen (Darstellung im grafischen Teil und 

im Baustrukturentwurf) 
4. Integration der südlichen SPEC-ad in die ECO-c1 
5. Ausweisung der südwestlichen Biotopflächen als VERD 
6. Streichung der SU TV 
7. Berücksichtigung eines bebauungsfreien Abstands von der Autobahn, dadurch 

Verschiebung der geplanten Nord-Süd Straßenachse nach Osten 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Durch Erhöhung des Einfamilienhausanteils wird eine Absenkung der maximalen 
Wohnungsdichte vorgenommen. 

• Der Baustrukturentwurf wird im schriftlichen Teil des schéma directeur dargestellt. 
• Die langen, geraden Straßenachsen werden verschwenkt. 
• Die PAG-Zonierung SPEC-ad und ECO-c1 bleibt bestehen. 
• Die Biotopfläche im Südwesten wird als VERD ausgewiesen. 
• Die „servitude TV“ wird gestrichen. 
• Entlang der Autobahn werden im Bereich des SD „Kiem“ in einem Abstand von 37m 

keine Bauzonen ausgewiesen. 
• Aufgrund von Reklamationen werden weitere Änderungen an der Abgrenzung des NQ 

vorgenommen. 
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SD „Arlon-Kiem“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Das Mobilitätskonzept beinhaltet drei kurze Sackgassen, die mittels Fußwegen 
weiterhin durchlässig bleiben. Durch das bestehende Mobilitätskonzept werden zu 
viele Zufahrten auf die Route d’Arlon vermieden, ferner wurde darauf geachtet, dass 
die Zufahrten auf die Rue du Kiem denjenigen gegenüberliegen, die das SD Kiem 
erschließen. Dieses ist im schriftlichen Teil des SD erläutert. 

• Es wird vorgeschlagen, im Fall einer „Sackgassen“-Erschließung auf eine Plansignatur 
zu verzichten, welche die Anmutung eines Wendehammers hat, um keine 
Missverständnisse bezüglich der gewünschten Qualität des öffentlichen Raums 
aufkommen zu lassen. 

• Des Weiteren scheint es sinnvoll zu sein, den Baustrukturentwurf in den schriftlichen 
Teil des SD zu integrieren. 

 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

•  „Sackgassen“: Plansignatur wird geändert 
• Darstellung der internen Straßen als „zones résidentielles“. 
• Aufgrund von Reklamationen werden weitere Änderungen an der Abgrenzung des NQ 

vorgenommen. 
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SD „Autobahnüberbauung“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Keine Anmerkung 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Keine Änderungen erforderlich 

 

SD „Arlon-Schafsstrachen“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Eine Erschließung der HAB-1-Zone von der Rue Schafsstrachen aus wurde während 
der Erarbeitung des PAG-Projekts diskutiert, aber wieder verworfen. 

• Das Mobilitätskonzept beinhaltet drei kurze Sackgassen, die mittels Fußwegen 
weiterhin durchlässig bleiben. Durch das bestehende Mobilitätskonzept werden zu 
viele Zufahrten auf die Route d’Arlon vermieden. 

• Es wird vorgeschlagen, im Fall einer „Sackgassen“-Erschließung auf eine Plansignatur 
zu verzichten, welche die Anmutung eines Wendehammers hat, um keine 
Missverständnisse bezüglich der gewünschten Qualität des öffentlichen Raums 
aufkommen zu lassen. 

• Des Weiteren scheint es sinnvoll zu sein, den Baustrukturentwurf in den schriftlichen 
Teil des SD zu integrieren. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• „Sackgassen“: Plansignatur wird geändert 
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• Es wird keine Straßenverbindung zwischen route d’Arlon und rue Schafsstrachen 
vorgesehen. 

 

SD „Glass Center“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Der Hinweis der CA ist nachvollziehbar, im gesamträumlichen Nutzungskonzept war 
bisher aber nicht vorgesehen, dass Büroflächen in diesem Bereich der Gemeinde (Rue 
du Kiem, westlich der Autobahn) vorgesehen werden sollen. 

• Im bisherigen Vorschlag sollte der Lärmschutz durch einen begrünten Wall oder 
ähnliches erzeugt werden. 

• Eine Erweiterung nach Süden ist städtebaulich sinnvoll, derzeit aufgrund der 
Eigentümerstruktur aber nicht möglich. Eine spätere Erweiterbarkeit soll aber möglich 
sein. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Eine Erweiterung nach Süden wird zunächst nicht vorgesehen. 
• Der Lärmschutz zur Autobahn hin wird durch Lärmschutzmaßnahmen sicher gestellt 

(wie bisher im SD vorgesehen) 

 
SD „Reckenthal“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Im bisherigen Vorschlag soll der Lärmschutz durch einen begrünten Wall oder 
ähnliches erzeugt werden. 

• Es wird vorgeschlagen, im Fall einer „Sackgassen“-Erschließung auf eine Plansignatur 
zu verzichten, welche die Anmutung eines Wendehammers hat, um keine 
Missverständnisse bezüglich der gewünschten Qualität des öffentlichen Raums 
aufkommen zu lassen. 

• Die Durchlässigkeit mittels Fußwegen ist bereits im SD-Mobilitätskonzept vorgesehen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

•  „Sackgassen“: Plansignatur wird geändert 

 

SD „Rue du Cimetière“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Eine Baufront zur Rue du cimetière ist vorgesehen. Hierzu sollte der Baustrukturplan in den 
schriftlichen Teil des SD integriert werden. 

Die Darstellung einer Wendeanlage sollte entfernt werden. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Da das NQ/SD aufgrund einer Reklamation aufgehoben und der Bereich als „Quartier 
existant“ ausgewiesen wird, ist die Anmerkung der CA als hinfällig zu betrachten. 

 

SD „Arlon-Vallée“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Eine Pufferzone zur Autobahn wird im schéma directeur vorgesehen und sollte wie im 
schriftlichen Teil zu lesen, an Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand oder –wall) 
gekoppelt werden. 

• Eine Erschließung der nördlichen Flächen könnte auch allein von der Straße Val des 
Roses ermöglicht werden, in diesem Fall kann auch die Zufahrten auf die Route d’Arlon 
verzichtet werden. Eine Durchlässigkeit für Fußgänger und Fahrradfahrer zwischen 
Route d’Arlon und Val des Roses sollte aber im Gebiet ermöglicht werden. 

• Zur Veranschaulichung sollte ein Plan mit möglichen Baustrukturen in das schéma 
directeur integriert werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Erschließung der nördlichen Fläche sowie der zweiten Baureihe der Route d’Arlon 
wird von Norden erfolgen – dadurch wird keine öffentliche Zufahrt von der Route 
d’Arlon vorgesehen. 

 

SD „Rue des Carrefours-est“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Zufahrten von der Rue du Kiem in das Gebiet wurden nicht vorgesehen um eine 
innere Verdichtung zu ermöglichen, sondern um eine zweite Erschließung der 
Gebäude an der Route d’Arlon auszubilden. Dies vor dem Hintergrund der langfristigen 
Planung eines durchgehenden und leistungsfähigen Korridors für den öffentlichen 
Transport auf der Route d’Arlon. Auf diese Weise kann auf einzelne Zufahrten 
(Parken/Anlieferung) direkt von der Route d’Arlon verzichtet werden. Zur 
Veranschaulichung dieser Konzeption sollte ein Plan mit möglichen Baustrukturen in 
das schéma directeur integriert werden. Ferner wird vorgeschlagen, im Fall der 
„Sackgassen“-Erschließungen auf eine Plansignatur zu verzichten, welche die 
Anmutung eines Wendehammers hat, um keine Missverständnisse bezüglich der 
gewünschten Qualität des öffentlichen Raums aufkommen zu lassen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der Baustrukturplan wird in den schriftlichen Teil des SD integriert. 

 

SD „Westlich Demec“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Der Hinweis bezüglich der Ausweisung der internen Straßen als „zones résidentielles“ 
sollte beachtet werden. 

• Die Verbindung mit dem PAP n°8 (16859/6C) ist durch das schéma directeur 
vorgesehen (siehe partie graphique zum schéma directeur). Die Abbildungen im 
schriftlichen Teil auf Seite 9 und 13 sind fehlerhaft und daher auszutauschen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die internen Erschließungsstraßen werden als „zones résidentielles“ ausgewiesen. 
• Fehlerhafte Abbildungen werden ausgetauscht. 
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SD „Bâtiself“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Zur Veranschaulichung der geplanten Straßenerschließungen sollte ein Plan mit 
möglichen Baustrukturen in das schéma directeur integriert werden. 

• Die geradlinige Straßenverbindung zwischen Route d’Arlon und Rue des Primeurs soll 
die Sichtbarkeit des nördlich angrenzenden Bürogebiets von der Route d’Arlon aus 
sicherstellen. 

• Wie oben erwähnt, ist das SD darüber hinaus in Konformität mit dem PST zu bringen, 
sobald dieser in Kraft tritt (Ermöglichung einer Umsteigeplattform). 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Im Rahmen dieser PAG-Prozedur sollen zunächst noch keine Änderungen in den 
Dokumenten zum NQ „Bâtiself“ vorgenommen werden. Diese sollen im Rahmen einer 
späteren punktuellen PAG-Änderung vorgenommen werden. Zuvor werden die Details 
der Planung mit den zuständigen Ministerien abgestimmt. 

 

SD „Suebelfeld“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Die Anmerkung der CA ist nicht nachvollziehbar, dies aus folgenden Gründen: 

• es handelt sich bei diesen Flächen um einen Nordhang mit einem durchschnittlichen 
Gefälle nach Norden von 35% 

• laut Biotopkartierung 2018 (efor-ersa) handelt es sich bei den potenziellen 
Erweiterungsflächen um eine Waldfläche 
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• laut fledermauskundlicher Untersuchung (Harbusch, 2016) haben die potenziellen 
Erweiterungsflächen Bedeutung für die Fledermausfauna. 

Es wird angeraten, die Bauflächen in diesem Bereich nicht zu erweitern. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die seitens der CA vorgeschlagene Ausweitung der Bauzonen und des NQ 
„Suebelfeld“ wird nicht vorgenommen.  

 

Partie écrite PAG: 

HAB-1 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Der Anmerkung sollte Folge geleistet werden. Für die PAP, die innerhalb der HAB-1 
Zweifamilienhäuser ermöglichen (Pescher 3, Piesch II), müsste eventuell langfristig die 
Ausweisung einer speziellen HAB-2 durch eine punktuelle PAG-Änderung anvisiert 
werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Der Anmerkung wird Folge geleistet, für die genannten PAP bleibt eine HAB-1-Zone 
bestehen. 

 

HAB-2 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Es wird vorgeschlagen, einen Prozentsatz festzulegen, der ein Minimum an 
Einfamilienhäusern in den NQ-HAB-2-Zonen sicherstellt. Dieser sollte in einer 
Größenordnung von 10% bis 20% der Wohnungen liegen, um weiterhin eine 
genügende Planungsflexibilität zu erhalten. NQ-HAB-2-Zonen, die aufgrund ihrer Lage 
oder Abmessung für eine Ansiedlung von Einfamilienhäusern resp. wegen 
beibehaltener PAP nicht geeignet sind, sollten von dieser Bestimmung ausgenommen 
sein (Liste mit Namen der NQ). 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Ein Minimalanteil von Einfamilienhäusern an allen Wohnungen von 15% wird 
festgelegt, ausgenommen sind „PAP approuvés à maintenir en vigueur“, sowie solche 
Bereiche, die aus städtebaulichen Gründen für einen so hohen Einfamilienhausanteil 
nicht geeignet sind. 

 

MIX-u (4.1) + MIX-v (4.2) 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Es wird vorgeschlagen, einen Prozentsatz festzulegen, der ein Minimum an 
Einfamilienhäusern in den NQ-MIX-u-Zonen sicherstellt. Dieser sollte in einer 
Größenordnung von 10% der Wohnungen liegen, um weiterhin eine genügende 
Planungsflexibilität zu erhalten. NQ-MIX-u-Zonen, die aufgrund ihrer Lage oder 
Abmessung für eine Ansiedlung von Einfamilienhäusern resp. wegen beibehaltener 
PAP nicht geeignet sind, sollten von dieser Bestimmung ausgenommen sein (Liste mit 
Namen der NQ). 

• In der genannten Tabelle ist „Suebelfeld-partie1“ durch „PAP 18260/6C-partie1“ zu 
ersetzen. 

• Die Festlegung eines minimalen Prozentsatzes für andere Funktionen als Wohnen ist 
in den Mischbauzonen städtebaulich sinnvoll. Als Größenordnung werden minimal 
10% der SCB vorgeschlagen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Ein Minimalanteil von Einfamilienhäusern an allen Wohnungen von 5% wird für die NQ 
MIX-u festgelegt, ausgenommen sind „PAP approuvés à maintenir en vigueur“, sowie 
solche Bereiche, die aus städtebaulichen Gründen für einen so hohen 
Einfamilienhausanteil nicht geeignet sind. 

• Die Etikette „Suebelfeld – partie 1“ wird durch „PAP 18260/6C – partie 1“ ersetzt. 
• Es wird ein Minimalanteil anderer Nutzungen als Wohnen in Höhe von 10% der 

„surface construite brute“ in den NQ-MIX-u und NQ-MIX-v festgelegt (N.B.: Derzeit sind 
keine Bereiche als NQ-MIX-v ausgewiesen). 
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SPEC-AD (7.1) + SPEC-COG (7.2) + SPEC-B (7.3) 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die SPEC-AD entspricht bezüglich der dort zulässigen Nutzungen nicht einer ECO-c1 
oder ECO-c2 wie sie vom RGD-PAG vorgesehen ist. Daher wird dazu geraten, bei der 
Ausweisung SPEC-AD zu bleiben. 

• Da die ECO-c-Zonen eine Beschränkung von Büroflächen vorsehen, wird auch für den 
Standort „Biekesbierg“ geraten, bei der Ausweisung SPEC-COG zu bleiben. 

• Um die Kohärenz mit der PAG-Ausweisung der Gemeinde Bertrange für die 
interkommunale Gewerbezone „Bourmicht“ zu wahren, wird schließlich auch hier 
geraten, die SPEC-B beizubehalten. Auch hier sind die laut beibehaltenem PAP 
zulässigen tertiären Nutzungen in Widerspruch zu einer ECO-c. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Regelungen für die drei ausgewiesenen SPEC-Zonen werden so beibehalten. 

 

REC-tr 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

Aufgrund der Stellungnahme des MECDD-DE zum PAG/SUP sowie aufgrund der 
Bestandsgebäude auf den Standorten „Hof Kandel“ und „Reckenthal“ wird vorgeschlagen, 
zwei verschiedene REC-Zonen auszuweisen. 

• Reckenthal: REC-eq („centre équestre“) 
• Hof Kandel: REC-tr („tourisme rural“) 

Die genauen Nutzung und ggf. auch Typologien sind im schriftlichen Teil des PAG 
vorzugeben. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Im schriftlichen Teil des PAG-Projekts wird eine Unterscheidung zwischen „REC 
tourisme rural“ (für den Bauernhof Kandel) und „REC centre équestre“ bezüglich der 
dort zulässigen Nutzungen getroffen. 
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Emplacements de stationnement - voitures 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Bestimmung bezüglich der Mobilitätsstudie im Fall von Einkaufszentren mit mehr 
als 10.000 m2 Verkaufsfläche sollte gestrichen werden. 

• Um autofreie Wohnquartiere ermöglichen zu können, wird vorgeschlagen, die genaue 
Formulierung anzupassen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Bestimmung bezüglich der Erstellung einer Mobilitätsstudie im Fall von 
Einkaufszentren mit mehr als 10.000 m2 Verkaufsfläche wird gestrichen. 

• Im Fall von Pilotprojekten „Wohnen ohne Auto“ wird ebenfalls die Erforderlichkeit einer 
Mobilitätsstudie gestrichen. Es wird ergänzt, dass es sich um Pilotprojekte „Quartier 
d’habitation apaisé sans voiture“ handelt und in diesem Fall eine Ausnahme von den 
üblichen Stellplatzregeln genehmigt werden kann. 

 

Emplacements de stationnement - vélos 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Es ist anzumerken, dass diese Bestimmungen auch schon Gegenstand des Projekts 
zum „Règlement sur les bâtisses“ (RBVS) sind. Sofern hier Änderungen vorgenommen 
werden, sind diese auch im RBVS-Projekt zu beachten. 

• Im Fall von Wohnungsbau ist es im Rahmen von Baugenehmigungen einfacher, die 
Anzahl von Stellplätzen auf der Basis der Wohnungzahl nachzuweisen als auf Basis 
der „surface habitable“, daher wird vorgeschlagen, im Wohnungsbau die 
Referenzgröße der Wohngszahl beizubehalten. 

• Im Fall von Einfamilienhäusern wird hiermit zu bedenken gegeben, dass mit der 
Verringerung von Grundstücksflächen auch für Fahrradstellplätze weniger Platz zur 
Verfügung steht. Insbesondere Einfamilienhausprojekte, die durch Bauträger errichtet 
werden, weisen nicht immer eine genügende Anzahl von Fahrradstellplätzen auf, 
weshalb häufig Garagen hierfür verwendet werden und die Autos im öffentlichen Raum 
geparkt werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Es werden keine Änderungen vorgenommen. 

 
FOR 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Um die Kohärenz mit dem Naturschutzgesetz zu wahren, wird hiermit geraten, die 
vorgeschlagenen Änderungen vorzunehmen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die seitens der CA vorgeschlagenen Änderungen werden durchgeführt. 

 

Zones de servitude „urbanisation“ (ZSU) 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die vorgeschlagene Änderung sollte durchgeführt werden. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die seitens der CA vorgeschlagene Änderung wird durchgeführt. 

 

ZSU „Habitat“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die vorgeschlagene Änderung sollte durchgeführt werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die vorgeschlagenen Änderungen sollten durchgeführt werden. 

 

ZSU „Haie vive“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die Servitude wurde im Rahmen der punktuellen PAG-Änderung „Tëschel“ auf Anfrage 
des Umweltministeriums im PAG der Gemeinde Strassen festgesetzt und vom 
Innenminister am 26.Juli 2018 genehmigt. Die Servitude wurde 1:1 in das PAG-Projekt 
im Rahmen der „refonte complète“ übernommen. 

• Die Entwicklung der durch den PSZAE vorgesehenen, südlich angrenzenden 
regionalen Gewerbezone wird durch die Servitude nicht beeinträchtigt. 

• Es wird empfohlen, die Servitude zunächst im PAG-Projekt wie bisher beizubehalten, 
da unklar ist, wann die Entwicklung der regionalen Gewerbezone tatsächlich 
stattfindet. So kann in der Zwischenzeit der Auswirkung auf das Landschaftsbild 
gemindert werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die Servitude wird beibehalten. 
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ZSU „Espace vert“ und ZSU „Trame verte“ 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• ZSU „Espace vert“: 

Die mit dieser Servitude ausgewiesenen Flächen sind lokal stark begrenzt, daher ist aufgrund 
der Stellungnahme der CA keine Anpassung dieser Ausweisungen nötig.  

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Aufgrund der Stellungnahme der CA zur ZSU-EV werden keine Änderungen 
durchgeführt. 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• ZSU „Trame verte“: 

Die SU-TV wurde in den „Nouveaux quartiers“ „Kiem“ und „Pottemt/Bolleschmuer“ 
ausgewiesen. 

Die Planungsintention sieht jeweils durchgehende, öffentliche Grünzüge vor, die insbesondere 
auch attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den Baugebieten und der gut mit 
öffentlichen Transportmitteln erschlossenen Route d’Arlon darstellen sollen.  

Diese Planungsintention ist auch in den SD durch entsprechende Darstellungen („Coulées 
vertes“) festgelegt. Um dieser Ausweisung auch einen rechtlich bindenden Charakter zu 
geben, wurde ebenfalls eine Servitude im PAG ausgewiesen und gleichzeitig eine Flexibilität 
durch die Formulierung im schriftlichen Teil eingeräumt. 

Die CA liegt mit ihrer Einschätzung richtig, dass dies zu Problemen bei der Erstellung der 
folgenden PAP führen kann, allerdings vor allem in dem Fall, wenn kleinräumige PAP erstellt 
werden sollen. Andererseits stellt sich die Frage, wie die gewünschten (und für eine 
städtebauliche Qualität nötigen!) Grünzüge ansonsten rechtssicher ausgewiesen werden 
können. 
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Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die ZSU-TV wird in den Bereichen „Kiem“ und „Pottemt/Bolleschmuer“ nicht 
ausgewiesen. 

 

Servitude « couloirs et espaces réservés - couloirs pour projets routiers »  

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die vorgeschlagene Änderung sollte durchgeführt werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die vorgeschlagene Änderung wird durchgeführt. 

 

Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal - type « environnement construit »  

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 
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Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Da die Festlegung der „alignements à préserver“ und „gabarits à préserver“ in erster 
Linie aus historischen Gründen und nicht aus städtebaulich-dimensionellen Gründen 
erfolgte, sollte die Festlegung der „alignements“ und „gabarits“ im grafischen Teil des 
PAG verbleiben. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Es wird keine Änderung diesbezüglich durchgeführt. 

 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Es wird vorgeschlagen, diese Phrase im PAG-Projekt zu streichen und im Projekt des 
neuen Bautenreglements aufzunehmen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die vorgeschlagene Änderung wird durchgeführt. 

 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Die vorgeschlagene Änderung sollte durchgeführt werden. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Die vorgeschlagene Änderung wird durchgeführt. 
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Zone à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses 

Auszug aus der Stellungnahme der CA: 

 

Stellungnahme der PAG-Büros: 

• Keine Anmerkungen. 

Vorschlag des Schöffenrats zur Anpassung des PAG-Projekts: 

• Keine Änderungen erforderlich. 
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